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Celia,; Cereves1a und Conventus365  Celia, Cerevesia und Conventus ...  Klaus Haack  »Ein Prosit, ein Prosit, der Gemütlichkeit«, so fordert der Kapellmeister  der Blaskapelle Millionen in- und ausländischer Besucher auf der Welt  größtem Bierfest, dem Oktoberfest, auf, dem schäumenden Trank kräf-  tig zuzusprechen. Jährlich werden auf der Theresienwiese in München,  der Stadt »Zu den Mönchen«, mehrere Millionen Liter des beliebten Ge-  bräus in den Bierburgen getrunken. Und welcher Gast denkt nach einer  »Zumessung« von ein paar Krügen an die sehr weit zurückreichende Ge-  schichte des begehrten Kruginhalts?  Stellen wir uns an einem der Tische, in einem der riesigen Festzelte mit  dem Namen Paulaner oder Augustiner, eine historische Runde vor, in  der, für ihre Zeit stellvertretend, Gäste versammelt sind, die mit der über  achttausendjährigen Braukunst befasst waren. Es käme da wohl eine gar  bunt gemischte Gesellschaft zusammen. Und stellen wir uns weiter vor,  wir könnten das Gespräch am Tisch verfolgen, so hören wir, wie der  Abgesandte der Sumerer darauf verweist, dass schon zu seiner Zeit um  4000 v. Chr. im fruchtbaren Land zwischen Euphrat und Tigris von den  Frauen Getreideteig mit Wasser vergoren und mit Wurzeln und Kräu-  tern gewürzt wurde. Zum Beweis legt er eine Abbildung auf kleinen  Tontäfelchen vor, die eine erste Darstellung des Bierbrauens zeigt.' Ne-  ben ihm der Babylonier vergleicht die Darstellung mit einem alten Keil-  schrifttext, in dem von einem bierartigen Gerstensaft berichtet wird.  Dann liest er aus dem um 1700 v. Chr. entstandenen Gilgamesch-Epos?  vor und die Runde hört erstaunt, dass der Urmensch Enkidu mit den  wichtigen Nahrungsmitteln der Zivilisation, mit Brot und Bier, erst zum  Kulturmenschen erzogen wurde, und es heißt im Text: »Iss das Brot, En-  kidu, das gehört zum Leben. Trinke das Bier, wie es Brauch ist im Lan-  de!« Dann zitiert er aus dem »Kodex Hammurabi«.? Dieses Gesetz teil-  te dem Volk je nach sozialer Stellung streng die geeignete Biermenge zu:  Arbeiter zwei, Beamte drei, Verwalter und Oberpriester fünf Liter am  Tag. Der Ägypter hat aufmerksam zugehört und kann berichten, dass  auch in seinem Heimatland, etwa ab 3000 v. Chr., Bier zu den Grund-  nahrungsmitteln gehörte und wesentlicher Bestandteil der Entlohnung  war. Daneben wurde es in Bierhäusern und öffentlichen Schenken von  allen Kreisen der Bevölkerung gerne getrunken. Erwähnenswert auch  der Einsatz als Medizin gegen Erkrankungen des Magens und Darms.  Darstellung auf kleinen Tontäfelchen, Louvre, aus: Rolf Lohberg, Das große Lexikon  vom Bier. Sonderausgabe, Ostfildern o.J., 54.  Gil  R  mesch, sagenhafter König von Uruk, Held des babylonischen G.-Epos aus dem  3.J  v. Chr. Aus: Irene Krauß, »Heute back ich, morgen brau’ ich ...« Ulm 1994, 46.  Gesetzessammlung des babylonischen Rechts in Keilschrift, gefunden 1902 in Susa,  Louvre. Aus: Rolf Lohberg, Das große Lexikon vom Bier, Anm. 1, 56.Klaus Haack

» Fın Prosıt, eın Prosıt, der Gemütlichkeit«, ordert der Kapellmeıster
der Blaskapelle Millionen 1N- un ausländischer Besucher auf der Welt
größtem Biertest, dem Oktoberftest, auf, dem schiumenden Irank kräf-
t1g zuzusprechen. Jährlıch werden auf der Theresienwiese 1ın München,
der Stadt »Zu den Mönchen«, mehrere Miıllionen Lıter des bel1ıebten (;e-
bräus 1n den Bierburgen getrunken. Und welcher (3ast denkt ach eıner
»Zumessung« VO eın Paar Krügen die sehr weıt zurückreichende (5€=
schichte des begehrten Kru ınhalts?

Stellen WIr u1ls einem Tische, in eiınem der rıesigen Festzelte mı1t
dem Namen Paulaner der Augustıiner, eıne historische Runde VOI, in
der, für iıhre Zeıt stellvertretend, (säste versammelt sind, die mıt der ber
achttausendjährıigen Braukunst efasst Es ame da ohl eıne ga
unt gyemischte Gesellschaft Und stellen WIr u1lls weıter VOIL,;
WIr könnten das Gespräch Tisch verfolgen, hören WIr, w1e€e der
Abgesandte der Sumerer darauf verweıst, 4SS schon se1iner Zeıt
4000 Chr. 1M truchtbaren Land zwıischen Euphrat und Tigrıs VO den
Frauen Getreidete1ig mi1t Wasser un: mi1t urzeln un Kräu-
tern gewurzt wurde Zum Beweıs legt eıne Abbildung auft leinen
Tontäfelchen VOIL, die eine Darstellung des Bierbrauens ze1et. Ne-
ben ıhm der Babylonier vergleicht dıie Darstellung mıt eınem alten eı1l-
schrifttext, ın dem VO eiınem bierartıgen Gerstensaft berichtet wiırd
Dann liest Aaus dem 1700 Chr. entstandenen Gilgamesch-Epos*
VOT un die Runde OÖrtft9 4SSs der Urmensch Enkidu mıt den
wichtigen Nahrungsmitteln der Zıvilısation, mıiıt Trot un! Bıer, ErSst Z11
Kulturmenschen CrZOgCN wurde, und heifßt 1mM Text: »1ss das Brot, En-
kıdu, das gehört 711 Leben Irınke das Bıer, w1e CS Brauch 1St 1m Lan-
de!'« Dann Zzıtlert AaUsS dem >Kodex Hammurabi«.? Dieses (Gesetz teıl-

dem Volk ach sozıaler Stellung Streng dıe vyeeignete Bıermenge
Arbeiter ZWel, Beamte dreli, Verwalter HN! ber rliester fünf Lıiter
Tag Der Agypter hat autmerksam zugehört ann berichten, 4assS
auch ın seinem Heimatland, etwa2 ab 6101010 hr.; Bıer den Grund-
nahrungsmitteln gehörte un! wesentlicher Bestandteıil der Entlohnung
WATF. Daneben wurde in Bierhäusern und öffentlichen Schenken VO
allen reiısen der Bevölkerung getrunken. Erwähnenswert auch
der Eınsatz als Medizın Erkrankungen des Magens un:! Darms.
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Der Grieche hat das Bierzelt bereıts verlassen, nachdem die Kellnerin
m1t seıiner Frage ach einem Krug Weın verprellt hatte. Miıt ıhm W ar der
Roömer CgaANSCH, der sıch auch nıcht 1e] aus dem flüssıgen Brot mach-
te; nıcht hne dem Gallier och schnell AUS eiınem Gedicht des alsers
Julıan OStTIatia 332 bıs 363) zıtıeren, 1N dem feststellte, 4asSss der
»nektar uftende« Weın dem »ziegenbockstinkenden« Bıer der Gallier
vorzuzıehen sel. Und den Germanen gewandt, erweılst sıch als Ken-
NT: seınes Tacıtus, iındem ZUr germanischen Lebensweıise vortragt:
»Zum Trinken haben dıe Germanen eın schauerliches Gebräu, Aaus (ser:

« DDer Germane, der 71A37 Anschauung eınesSTeE der Weıizen SCHOICH366  Klaus Haack  Der Grieche hat das Bierzelt bereits verlassen, nachdem er die Kellnerin  mit seiner Frage nach einem Krug Wein verprellt hatte. Mit ihm war der  Römer gegangen, der sich auch nicht viel aus dem flüssigen Brot mach-  te, nicht ohne dem Gallier noch schnell aus einem Gedicht des Kaisers  Julian Apostata (332 bis 363) zu zitieren, in dem er feststellte, dass der  »nektarduftende« Wein dem »ziegenbockstinkenden« Bier der Gallier  vorzuziehen sei. Und an den Germanen gewandt, erweist er sich als Ken-  ner seines Tacitus, indem er zur germanischen Lebensweise vorträgt:  »Zum Trinken haben die Germanen ein schauerliches Gebräu, aus Ger-  «4 Der Germane, der zur Anschauung eine  ste oder Weizen gegoren ...  Bieramphore> aus der Zeit um 800 v.  Chr. aus der Nähe von Kulmbach  mitgebracht hatte, kann nur widersprechen und berichtet, dass Bier nicht  nur den Göttern geopfert wurde, sondern als Nahrungs- und Genuss-  mittel eine wichtige Rolle spielte. In der Edda, der großen Dichtung des  Nordens, wurde  n  er Wein den Göttern, das Bier den Sterblichen und der  Met den Bewohnern des Reiches der Toten zugesprochen. Dann erklärt  der Germane, dass das Getränk in seinem Land mit Getreidemalz aus  Weizen, Roggen, Gerste, Emmer oder Hafer hergestellt wurde. Zur Ver-  längerung der Haltbarkeit würzte man mit Eschenlaub, Eichenrinde,  R  Wacholder und Myrte. Zur Verstärkung der Gärung fügte man Honig  zu, um so die berauschende Wirkung zu steigern. Ein alemannischer  Verwalter aus dem frühen Mittelalter weist darauf hin, dass bei den Go-  ten, Burgundern, Alemannen und Franken, den Sachsen und Bayern in  jeder Siedlung die Feuer unter den Braukesseln rauchten, so wie es ger-  manischer Brauch und in der »Lex alemannorum« festgeschrieben war.®  Da kann sein bayerischer Kollege nur zustimmen und auf die »Lex ba-  juwariorum« verweisen.” Danach konnte jeder so viel Bier brauen, wie er  wollte, wenn er nur die festgelegten Abgaben lieferte. Ein Zeitgenosse  Karls des Großen verweist darauf, dass auch sein Kaiser kein Verächter  des flüssigen Brotes war und jeder Pfalzgraf streng darauf achtete, stets  die nötige Biermenge in guter Qualität vorrätig zu haben.  Erst jetzt schaltet sich einer der am Tische sitzenden kuttengewande-  ten Mönche nach einem kräftigen Schluck aus seinem Krug in die Dis-  kussion ein und meint, es sei doch das Verdienst der Klöster, dass aus  dem schnell verderblichen Gebräu des frühen Mittelalters jener be-  kömmliche, nahrhafte und gesunde Trank wurde, der den zahlreichen  Besuchern in den Bierzelten heute so gut munde. Er berichtet von den  bewundernswerten irischen Missionaren, die im 6. und 7. Jh. das Chris-  tentum nach Germanien gebracht und kleine Klöster gegründet hatten.  Sie warben aus der Landbevölkerung Mönche, die nach ihren Kloster-  Tacitus, Germania, 23. Kapitel. Aus: Irene Krauß, Anm. 2, 54.  Grabbeigabe aus der Hallstattzeit, gefunden bei Kasendorf. Internet,  w.w.w.foodnews.at/x-plainmefood/produkte/Bier-Geschichte-1. Last update: 18.08.  2001 1442  hes Volksrecht, entstand 719 unter Herzog Lantfrit von  Lex alemannorum, alemannisc.  Schwaben. Internet, a.a.O.  Lex bajuwariorum. Internet, a.a.O.Bieramphore” Aaus der Zeıt 4010 Chr. A4US der ähe VO Kulmbach
mitgebracht hatte, an IT widersprechen un! berichtet, 4ass 1er nıcht
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Weızen, Ro CI Gerste, Emmer der Hater hergestellt wurde Zur Ver-
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Karls des Großen verweıst darauf, 4SS auch seın Kaıser eın Verächter
des flüssıgen Brotes WAar un! jeder Pfalzgraf streng darauf achtete,
dıe nötıge Bıermenge 1n Qualıität vorrätıg haben

Erst jetzt schaltet sıch einer der Tische siıtzenden kuttengewande-
ten Mönche ach einem kräftigen Schluck AaUus seınem Krug in die Dis-
kussıon eın un: meınt, se1l doch das Verdienst der Klöster, 4SS A4US

dem schnell verderblichen Gebräu des frühen Mittelalters jener be-
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26/Celia, Cerevesia und C’onventus367  Celia, Cerevesia und Conventus ...  regeln hart arbeiten und beten mussten. So geschah es auch in dem klei-  nen Kloster am Bodensee, das der irische Mönch Columban am Anfang  des 7. Jh. gegründet hatte. Brot und Bier zählten dort zu den Grundnah-  rungsmitteln, die von den Klosterinsassen zunächst selbst hergestellt  wurden. Als sich später auch die weltlichen Herren als Gönner um die  Versorgung der Klöster kümmerten, mussten die Bauern, die noch alten  heidnischen Bräuchen anhingen, neben anderen Abgaben auch Bier  liefern. Dazu kann er auch ein Gedicht vortragen, das von den Mönchen  stammt: »Ihr opfert Bier den Göttern? Eı ei, was ficht Euch an?  Schickt’s lieber uns ins Kloster! So ruft Sankt Columban.«? Ein Abge-  sandter aus dem Benediktinerkloster St.Gallen, das etwa um 720 ent-  stand und nach dem irischen Mönch Gallus benannt ist, meint, dass das  bäuerliche Gebräu ein gar dünn Brühlein gewesen sei, und die Klöster im  Laufe der Zeit wieder gezwungen waren, ihr Bier selbst zu brauen, und  zwar kräftig und nahrhaft, um die strengen Fastenregeln zu erfüllen. Der  alte kirchliche Grundsatz aus Rom, wo man nicht viel vom Bier ver-  stand, lautete ja: »Liquida non fragunt« oder »Flüssiges bricht Fasten  nicht«. Es war hilfreich, sich mit dem flüssigen Brot in der Fastenzeit zu  sättigen. Und zum Staunen der Runde berichtet der Mönch, dass sein  Abt Ekkehard von St. Gallen täglich fünf Zumessungen von Bier erlaub-  te. Zur Veranschaulichung legt er dann einen Grundriss des St. Gallener  Klosterplans vor, der schon 814 auf dem Konzil von Aachen für Auf-  merksamkeit gesorgt hatte.? Es war die Einrichtung von drei Brauereien  i  u  ..  eplant. In einem Brauhaus sollte kräftiges Starkbier, genannt »Celia«,  r den Abt und seine Gäste gebraut werden. Das zweite sollte der Her-  stellung des alltäglichen »Cerevesia« für Mönche und Pilger dienen. Die-  ses aus Hafer gebraute Getränk war zum täglichen Gebrauch bestimmt,  wurde aber in Erinnerung an die neunte Stunde (nach röm. Stundenein-  teilung), in der Christus dürstend am Kreuze hing, als »Cerevesia nona-  is« immer gegen 3 Uhr nachmittags getrunken. Das dritte war für die  Produktion eines Dünnbieres namens »Conventus« gedacht. An das Ge-  sinde des Klosters und an Bettler wurde es ausgeschenkt. Danach erzählt  er, wie unter dem Abt Gozbert in den Jahren 816 bis 837 der Plan um-  esetzt wurde, aber nicht ohne die Bauern des Umlandes als Gerstenlie-  .  ©  ranten zu verpflichten. Dabei sei das Vorhaben schon fast im Vorfeld  e  scheitert. Die Gefahr eines Bierverbotes auf dem Konzil von Aachen  ß  onnte nur durch einen Ausweg vermieden werden. Das in Rom unge-  liebte Getränk wurde zu einem »Heiltrank« erhoben und jedem Chor-  herren davon fünf Pfund, jeder Nonne drei Pfund täglich zugebilligt.  Aufmerksam hatten die Gäste dem Benediktiner zugehört, nicht oh-  ne gelegentlich einen herzhaften Zug aus den Krügen zu genießen, um  deren Inhalt das Tischgespräch kreiste. Fleißig hatten die hübschen Kell-  nerinnen für Nachschub gesorgt. Jetzt schaltet sich ein zweiter Kloster-  bruder in die Diskussion ein. Er stellt sich zunächst als Vertreter eines  * Rolf Lohberg, Das große Lexikon vom Bier, Anm. 1, 82.  ” Ebd.. 92regeln art arbeiten un beten ussten So geschah CS auch 1n dem klei-
DLeNn Kloster Bodensee, das der iırısche Mönch Columban Anfang
des Jh gegründet hatte. Brot un Biıer zihlten Ort den Grundnah-
rungsmitteln, die VO den Klosterinsassen zunächst selbst hergestellt
wurden. Als sıch spater auch die weltlichen Herren als Gsöonner die
Versorgung der Klöster kümmerten, ussten die Bauern, die och alten
heidnıschen Bräuchen anhıngen, neben anderen Abgaben auch Bıer
1etern. Dazu ann auch eın Gedicht vortragen, das VO den Mönchen
SsStammt »Ihr opfert Bıer den (3Oöttern”? Eı el, W 455 ficht uch an”
Schickt’s lieber uns 1Ns Kloster! So ruft Sankt Columban.«® Eın Abge-
sandter Aaus dem Benediktinerkloster St.Gallen, das eLtwa 720 ent-
stand und ach dem iırıschen Mönch Gallus benannt 1St, meınt, 4SS das
bäuerliche Gebräu eın gal unnn Brühlein SCWESCH sel, und die Klöster im
Laufte der Zeıt wieder ZWUNSCH9 iıhr Bıer selbst brauen, un
ZW ar kräftig und nahrhaft, die Fastenregeln ertüllen. Der
alte kirchliche Grundsatz AaUuUs Rom, INan nıcht 1e] VO Bıer VOGI-

stand, autete Ja »>L.1 ıda 110  a fragunt« der »Flüssıges bricht Fasten
nicht «, Es WAar hilfreic sıch mıt dem flüssıgen Brot ın der Fastenzeıt
sättıgen. Und z11 Staunen der Runde berichtet der Mönch, 4SsSs se1ın
Abt Ekkehard VO St Gallen täglıch fünf Zumessungen VO Bıer erlaub-

Zur Veranschaulichung legt annn eıinen Grundriss des St Gallener
Klosterplans VOI, der schon 814 aut dem Konzıil VO Aachen ür Autft-
merksamkeıt gESOrgTL hatte.? Es WAar die Einrichtung VO reı Brauereıen
eplant. In eiınem Brauhaus sollte kräftiges Starkbier, geNannt »Celia«,

den Abt un! seıne (jäste gebraut werden. Das 7weıte sollte der Her-
stellung des alltäglıchen »Cereves1a« für Mönche un Pılger dienen. Die-
SCS A4UsSs Hater gebraute Getränk WAar ZUuU täglıchen Gebrauch bestimmt,
wurde aber 1in Erinnerun die neuntfe Stunde (nach rom Stundeneın-
teilung), 1in der Christus ürstend Kreuze hıng, als »Cereves1a OIl

15« immer Uhr nachmıiıttags getrunken. Das dritte W ar für die
Produktion eiınes Dünnbieres Namens »Conventus« gedacht. An das (Ge-
sınde des Klosters un Bettler wurde 65 ausgeschenkt. Danach erzählt
CI, w1e dem Abt Gozbert in den Jahren 816 bis 837 der Plan

ESEetZTt wurde, aber nıcht hne die Bauern des Umlandes als Gerstenlie-
ranten verpflichten. Dabe:1 se1 das Vorhaben schon fast 1mM Vorteld
scheitert. IDIG Getahr eınes Bierverbotes auf dem Konzzil VO Aachen

1Ur durch eıinen Ausweg vermiıeden werden. Das 1ın Rom unge-
liebte Getränk wurde eiınem »Heiltrank« erhoben un! jedem hor-
herren davon fünf Pfund, jeder Nonne Te] Pfund täglıch zugebilligt.

Autmerksam hatten die (zäste dem Benediktiner zugehört, nıcht oh-
gelegentlich eınen herzhaften Zug aus den Krügen genießen,

deren Inhalt das Tischgespräch kreıste. Fleißig hatten die hübschen Kell-
neriınnen für Nachschub gesorgt. Jetzt schaltet sıch eın Zzweıter Kloster-
bruder ın die Diskussion e1in. Er stellt siıch zunächst als Vertreter eınes

Raolf Lohberg, Das große Lexikon VO Bıer, Anm 1
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weıteren berühmten Brauklosters VOTVL. Nördlich VO München, be] rel-
SINng, gründete 7725 Korbinıan das Benediktinerkloster Weihenstephan.
Ab dem Jn berichtet der Bruder, wurde OIrt gebraut und W 4s VO
esonderer Bedeutung WAar dıie Verwendung VO Hopfen als Wuürz-
un Konservierungsmittel eingeführt. Ho fen wurde 1mM Jahre 736 1mJbayerischen Geıisingen (Hallertau) erstma erwähnt!® un verdrängte
mI1t der Zeıt die verschiedensten rauter- und Wurzelmischungen,
>(srut« ZENANNLT, als Bitterstoff. Zumindest aAb 1150 konnten die Weihen-
stephaner Mönche A4AUS großen Hopfengärten CETHICH, un da Abt Arnold
1040 das Brau- und Schankrecht erhielt, stand der wirtschaftlichen Ent-
wicklung dieser Klosterbrauerei nıchts mehr 1mM Wege. Dıies bestätigt
auch eın Benediktinermönch A4aUsS der Abte1 Tegernsee, in der schon
VOT dem Jahr 1000 urkundlich die Brautätigkeıit erwähnt 1St. Se1it dem 13
Jh 1St das Brauereirecht OTIrt verbürgt. W jedoch Weın billıger WAal,
wurde die Brauere1 stillgelegt un! erst 1mM Jahre 1640 I1CU aktiviert. Als
der Herzog ın der ersten Häilfte des Jh den Weın durch Steuern VeCI-

LOUETIE; SCWAaNn das Bıer EerneuLut Bedeutung. Stellvertretend für die
Braumeiıster A4US mındestens 500 Klosterbrauereıen, die Zzeıtwelse auft
deutschem Boden mı1ıt den weltlichen Bierherstellern ın oft hartem Kon-
kurrenzkampf standen, weIlst darauf hın, 4sSs die Experimentierfreu-
digkeit der Mönche, die preiswerten Rohstoffe, die genugsamen Ar-
beitskräfte, die Befreiung Vvo Steuern un gelegentlichen Brauverboten,
esonders aber die hervorragende Qualität der relatıv preiswerten Fr-
zeugnısse ausschlaggebend für die Erfolge des klösterlichen Brau-
Wesens

Eın Mitglied einer leinen Gruppe VO Nonnen, die den Ausführun-
SCH der Mönche bisher autmerksam gefolgt 9 meldet sıch 1U  -

energisch Wort un bemerkt, Aass das Bierbrauen keineswe nurx
Männersache se1l S1e welst darauf hın, 4Ss die Benediktinerä t1ssın
Hildegard VO Bıngen (1098—-1179) SCWESCH WAal, die erstmals ın ıhrem
Buch » Von dem inneren Wesen der aturen« ber die Wirkung des
Hopfens 1MmM Bıer geschrieben hat ach alter germanıscher Tradıtion Wr
065 1m Miıttelalter Sıtte, A4ss Frauen brauten un der Braukesse]l oft ZUTr
Miıt ıft gehörte. SO War An nıcht verwunderlıich, 4ass INnan auch 1n Non-
LICI1 Östern e1in hervorragendes Bıer herstellte. Natürlich konnten die
Herren der Runde da 1LLUr zustimmen368  Klaus Haack  weiteren berühmten Brauklosters vor. Nördlich von München, bei Frei-  sing, gründete 725 Korbinian das Benediktinerkloster Weihenstephan.  Ab dem 9. Jh., so berichtet der Bruder, wurde dort gebraut und - was von  besonderer Bedeutung war — die Verwendung von Hopfen als Würz-  und Konservierungsmittel eingeführt. Ho  fen wurde im Jahre 736 im  l  bayerischen Geisingen (Hallertau) erstmals erwähnt!® und verdrängte  mit der Zeit die verschiedensten Kräuter- und Wurzelmischungen,  »Grut« genannt, als Bitterstoff. Zumindest ab 1150 konnten die Weihen-  stephaner Mönche aus großen Hopfengärten ernten, und da Abt Arnold  1040 das Brau- und Schankrecht erhielt, stand der wirtschaftlichen Ent-  wicklung dieser Klosterbrauerei nichts mehr im Wege. Dies bestätigt  auch ein Benediktinermönch aus der Abtei am Tegernsee, ın der schon  vor dem Jahr 1000 urkundlich die Brautätigkeit erwähnt ist. Seit dem 13.  Jh. ist das Brauereirecht dort verbürgt. Weil jedoch Wein billiger war,  wurde die Brauerei stillgelegt und erst im Jahre 1640 neu aktiviert. Als  der Herzog in der ersten Hälfte des 17. Jh. den Wein durch Steuern ver-  teuerte, gewann das Bier erneut an Bedeutung. Stellvertretend für die  Braumeister aus mindestens 500 Klosterbrauereien, die zeitweise auf  deutschem Boden mit den weltlichen Bierherstellern in oft hartem Kon-  kurrenzkampf standen, weist er darauf hin, dass die Experimentierfreu-  digkeit der Mönche, die preiswerten Rohstoffe, die genügsamen Ar-  beitskräfte, die Befreiung von Steuern und gelegentlichen Brauverboten,  besonders aber die hervorragende Qualität der relativ preiswerten Er-  zeugnisse ausschlaggebend waren für die Erfolge des klösterlichen Brau-  wesens.  Ein Mitglied einer kleinen Gruppe von Nonnen, die den Ausführun-  gen der Mönche bisher aufmerksam gefolgt waren, meldet sich nun  energisch zu Wort und bemerkt, dass das Bierbrauen keineswegs nur  Männersache sei. Sie weist darauf hin, dass es die Benediktineräbtissin  Hildegard von Bingen (1098-1179) gewesen war, die erstmals in ihrem  Buch »Von dem inneren Wesen der Naturen« über die Wirkung des  Hopfens im Bier geschrieben hat. Nach alter germanischer Tradition war  es ım Mittelalter Sitte, dass Frauen brauten und der Braukessel oft zur  Mit  X  ift gehörte. So war es nicht verwunderlich, dass man auch in Non-  nen  ß  löstern ein hervorragendes Bier herstellte. Natürlich konnten die  Herren der Runde da nur zustimmen ...  Wir verlassen nun die historische Trinkgesellschaft und verfolgen die  Entwicklung des Brauwesens weiter. Die Nonnen und Mönche ım Mit-  telalter waren dem Bier sehr zugetan. Im Jahre 1236 musste ein engli-  scher Bischof sogar mit Verbot und Strafe eingreifen. Er soll festgele  haben: »Ist ein Priester so betrunken, dass er dıe Psalmen nur noch lal  f  soll er zwölf Tage von Brot und Wasser leben.«!! Eine Folge der Beliebt-  heit war natürlich, dass die Klöster darangingen, das begehrte Getränk  nicht nur für den Eigenbedarf zu brauen. Die Brauklöster erwarben für  19 Hagen Rudolph, Selber Bier brauen. Augsburg 1999, 11.  ! Irene Krauß, »Heute back’ ich, morgen brau’ ich ...« Anm. 2, 59.Wır verlassen U die historische Trinkgesellschaft un verfolgen die
Entwicklung des Brauwesens weıter. Dıie Nonnen un: Mönche 1m Miıt-
telalter dem Bıer sehr Zzugetan. Im Jahre 1236 mMUsSsstie eın englı-
scher Bischof mıiıt Verbot un! Strafe eingreifen. Er oll testgele
haben »[Ist eın Priester betrunken, ass die Psalmen 1Ur och lalgl  ;
oll zwoltf Tage VO Brot und Wasser eben.«!! Eıne Folge der Beliebt-
eıt War natürlıch, 4SSs die Klöster darangıngen, das begehrte Getränk
nıcht 11UTr für den Eigenbedartf brauen. Dıi1e Brauklöster erwarben für

Hagen Rudolph, Selber Bıer brauen. Au sbur 1999 11
Irene Kraußß, »Heute back’? iıch, MOTSCH rau iıch Anm Z



2369Celia, Cerevesia und Conventus369  Celia, Cerevesia und Conventus ...  sich das Recht, ihr Erzeugnis zu vermarkten. Daraus entwickelten sich  schnell ertragreiche Betriebe. Das in den so genannten Klosterschenken  — in Bayern gab es im 12. und 13. Jh. etwa dreihundert davon — angebo-  tene Bier war ım Allgemeinen von guter Qualität und deshalb sehr be-  liebt. Mit der Entwicklung der Stadtkultur änderte sich die Situation.  Der Stadtbürger wollte weder auf das Getränk noch auf die Einnahme-  quelle verzichten und so entstand ein weltliches Braugewerbe, in Zünf-  ten organisiert. Es wurde schnell zur Konkurrenz der klösterlichen  Brauereien. Auch der Adel erkannte die mögliche Geldquelle. Der Ein-  satz von Hopfen, von den Klosterbrauereien eingeführt, machte das Bier  haltbarer und länger lagerfähig. Dies ermöglichte besonders in Nord-  deutschland den Transport über weite Strecken. Dort entwickelte sich  das Bier seit dem 13. Jh. zu einer überaus begehrten Handelsware mit  boomartigen Umsätzen. Allein in der Hansestadt Hamburg zählte man  im 15. Jh. an die 600 Brauereien.!? Im Vergleich zu Norddeutschland gab  es im Süden nur eine geringe Anzahl weltlicher Braustätten. Wein war  immer noch das Hauptgetränk; in München waren 1372 ganze 21 ge-  werbsmäßige Brauer registiert. In den Weinbaugebieten Frankens wurde  das Brauen nicht erlaubt. Im Jahre 1434 erließ der Fürstbischof für  Würzburg ein Brauverbot, das über 200 Jahre Gültigkeit haben sollte. So  hatten die Klosterbrauereien in Bayern die weltlichen Mitbewerber we-  nig zu fürchten.  Die Qualität des bayerischen Bieres wurde für die weltlichen Brau-  stätten durch ein Reinheitsgebot gesichert. Schon Kaiser Barbarossa hat-  te im Jahre 1156 in der »Justitia civitatis Augustensis« die Brauer mit  Strafe bedroht, sollten sie sich erdreisten, schlechtes Bier zu machen. Für  München legte Herzog Albrecht IV. als alleinige Zutaten Gerste, Hop-  fen und Wasser in einer Bierordnung fest. Für Ober- und Niederbayern  erließen im Jahre 1516 die Herzöge Wilhelm IV. und Ludwig X., gestützt  auf die Regelung in München, ein Reinheitsgebot für den Ausschank in  Städten, Märkten und auf dem Lande:  Wir wollen auch sonderlichen / das füran allenthalben in unseren Stetten /  Märckthen / un auff dem Lannde / zu kainem Pier / merer Stückh / dann allain  Gersten / Hopffen / un Wasser / genomen un geprauche solle werdn.'*  Im Jahre 1551 wurde dieses Braugesetz in München um den Zusatz  »hepfen« (Hefe) erweitert. Dadurch wurde das Brauen von obergärigen  und untergärigen Biersorten möglich.  Das Reinheitsgebot sicherte den Herzögen die Einkünfte aus den  Rohstoffen, ermöglichte die Festlegung von Preisen und ließ ein Über-  wachungssystem zur Überprüfung von Reinheit und Geschmack entste-  hen. Verstöße wurden praxisnah geahndet. In Regensburg zum Beispiel  musste der Bierpantscher, gemäß dem Spruch »Wie man’s gebraut hat,  muss man’s trinken«, seinen Krug selbst leeren. Das bayerische Rein-  LLL  !? Hagen Rudolph, Selber Bier brauen, Anm. 10, 13.  » Rolf Lohberg, Das große Lexikon vom Bier, Anm. 1, 115.sıch das Recht, ıhr Erzeugnis vermarkten. Daraus entwickelten sıch
schnell ertragreiche Betriebe. [ )as 1ın den genannten Klosterschenken

1in Bayern vab 1mM un 13 Jh eLItwa dreihundert davon angebo-
tene ıer W ar 1mM Allgemeinen VO guter Qualität und eshalb sehr be-
liebt. Mıt der Entwicklung der Stadtkultur anderte sıch die Sıtuation.
er Stadtbürger wollte weder auf das Getränk och auf die Eiınnahme-
quelle verzichten un entstand ein weltliches Braugewerbe, ın Zünf-
ten organısıert. Es wurde schnell ZUFT. Konkurrenz der klösterlichen
Brauereıen. uch der del erkannte die mögliche Geldquelle. er Eın-
Satz VO Hopften, VO den Klosterbrauereıien eingeführt, machte das Bıer
haltbarer un! länger lagerfähig. Dıies ermöglichte besonders 1n ord-
deutschland den Irans OrL ber weıte Strecken. Dort entwickelte sıch
das Bıer se1t dem 13 eıner überaus begehrten Handelsware mı1ıt
boomartıgen Umsätzen. Allein in der Hansestadt Hamburg zählte Man

1mM Jh die 1010 Brauereıien.* Im Vergleich Norddeutschland gab
s 1mM Süden L1L1UT eine geringe Anzahl weltlicher Braustätten. Weın W alr

ımmer och das Hauptgetränk; 1n München 1372 21 g..
werbsmäfßige Brauer regıstiert. In den Weinbaugebieten Frankens wurde
das Brauen nıcht erlaubt. Im Jahre 1434 erliefß der Fürstbischof für
Würzburg eın Brauverbot, das ber 200 Jahre Gültigkeıit haben sollte So
hatten die Klosterbrauereıen 1ın Bayern die weltlichen Mitbewerber
nıg fürchten.

Dıe Qualität des bayerıischen Bıeres wurde für die weltlichen Brau-
statten durch eın Reinheitsgebot gesichert. Schon Kaıser Barbarossa hat-

1m Jahre 1156 1n der » Justitıa c1ıvıtatıs Augustens1s« die Brauer mıt
Strafe edroht, sollten s$1e sıch erdreısten, schlechtes 1er machen. Fuür
München legte Herzog Albrecht als alleinıge Zutaten Gerste, Hop-
ten und Wasser in eıner Bierordnung fest. Fur Ober- und Niederbayern
erließen 1m Jahre 1516 die Herzöge Wıilhelm un! Ludwig K gestutzt
auft die Regelung in München, eın Reinheitsgebot für den Ausschank 1n
Städten, Märkten un: auf dem Lande

Wır wollen auch sonderlichen das füran allenthalben in unNnseTIeCeINl Stetten
Märckthen auft dem Lannde kaınem Piıer Stückh dann allain
Gersten Hopffen Wasser SCNOMCN geprauche solle werdn.®

Im Jahre 1551 wurde dieses Braugesetz ın München den Zusatz
»he fen« (Hefe) erweıtert. Dadurch wurde das Brauen VO obergärıgen

untergärıgen Bıersorten möglıch.
Das Reinheitsgebot sıcherte den Herzoögen die Einkünfte auSs den

Rohstoffen, ermöglichte die Festlegung VO Preıisen un 1ef eın UÜber-
wachungssystem Zur UÜberprüfung VO Reinheıit un Geschmack EeNTSTLE-
hen Verstöße wurden praxısnah geahndet. In Regensburg Z Beıs 1e]
MUSSTIe der 1er antscher, gemäfß dem Spruch »Wıe man’s gebraut at,
INUSS man’s trın CI1«, seiınen Krug selbst leeren. 1)as bayerische Reıin-

12 Ha Rudolph, Selber Bıer brauen, Anm. 10,
13 Ro Lohberg, Das große Lexikon VO Bıer, Anm n 145



370 Klaus Haack

heitsgebot Wurd€ 1mM Laufe der Zeıt VO anderen Ländern aufgegriffen.
Im Jahre 1906 wurde CS für das Deutsche Reich verbindlıch.

Di1e Klöster VO diesen Ma(stäben 1mM Allgemeinen
nıcht betroften. Wıe bereıts erwähnt, stellten S1€e Biıere VO hervorragen-
der Qualität her un! hatten eshalb keıine Absatzsorgen. SO wiırd für die
Nürnberger Klosterschenken eın Absatz VO CIrCca dreihunderttausen:
Litern beschrieben. Diese Konkurrenz führte auft Betreiben weltlicher
Brauerzünfte und Bierhändler VOI allem 1M Norden Deutschlands 1mM
Jh mancherorts ZAF Verkautsverbot VO Klosterbier durch den Lan-
desherrn.

Der Dreißigjährige Krıeg, ın dem viele der norddeutschen Brauereıen
zerstort wurden, änderte die Sıtuation. uch die suddeutschen Weinber-
C hatten in den Kriegswiırren stark gelitten. In den Stidten Bayerns ent-
standen eshalb viele gewerbliche Brauereıen. Sıe übernahmen in der
Hauptsache die Versorgung der Bayern MI1t Bıer. Dıie Bedeutun der
Klosterbrauereien nahm, auch bedingt durch die Reformation, iın leser
Zeıt 1ab

och einmal bewirkten annn Mönche in der Braukunst einen Ent-
wicklungsschub. Die ach dem Ordensgründer Franz VO Paula be-
NnNannten Paulaner, aus Südıtalien kommend, ließen siıch 1in München nıe-
der und gründeten das Kloster Neudeck. Ihre Fastenregeln Streng,
un die karge Zeıt überbrückten 1E mıiıt einem Starkbier, das ab 1614 AUuS$
Einbeck geliefert un! als »Bockbier« 1n München ausgeschenkt wurde
Dıie Mönche machten sıch schnell mıiı1ıt der Braukunst un 1mM
Jahre 1629 konnten s1€, miıt herzo lıcher Erlaubnis, ıhr erstes selbst g._brautes Starkbier trinken. Aus S1iC erheitsgründen brauten S$1e 65 gleichdoppelt stark, die Zeıt des Fastens och besser überstehen. Ob-
ohl das Kloster Neudeck eın Ausschankrecht hatte, wurde der Dop-pelbock eliıebt, ass auch VO Hof geduldet wurde, Wenn 1mM
Frühjahr die Münchner 1mM Klostergarten der Paulaner ıhre Frühjahrskurmachten. Kurfürst arl Theodor, auch ein Liebhaber des Starkbieres, g-

1m Frühjahr 1780 den Paulanern den freien Ausschank des
»Sankt-Vaters-Biers«, Ww1e€e iın Erinnerung den heiligen Franz gCc-wurde

Kaum 20 Jahre spater 1m Jahre 1803 wurde dem klösterlichen Brau-
ein Jähes Ende bereıtet. Wiährend der Sikularisation fielen die

meısten Klöster der Enteignung E: Opfter. Ihre Braustätten
den Staat der wurden rivatısıert. Von den etwa 500 Kloster rauereın
1mM Hochmiuttelalter SIN durch Reformation, Dreißigjährigen Krıeg und
Sikularısation NUur och wenıge echte Brauklöster, 1ın denen die Mönche
selbst die Kunst ausüben, übrig geblieben. Die oröfßte davon 1St die los-
terbrauerel Andechs, die der Benediktinerabtei St Bonuitaz München
und Andechs gehört. ber auch 1MmM Kloster Ettal,; 1m Kloster Weltenburgbrauen heute wıeder die Benedıiktiner, 1mM Kloster Mallersdorf die Non-
nNnen der Kongregatıon der Armen Franzıskanerinnen echtes Klosterbier.


